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Beschlussvorlage
offentlich

TOB-Beteiligung zum Entwurf des Bebauungsplans Nr.
89/24 "Sonstiges Sondergebiet Offentliche Verwaltung
und Feuerwehr - Poeler Stral3e/Ladenstral3e" der
Hansestadt Wismar
Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2
Baugesetzbuch (BauGB)

Organisationseinheit: Datum
Bauamt 07.04.2026
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N

Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg

(Entscheidung) 21.04.2026 o)

Beschlussvorschlag

Die Gemeinde der Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg nimmt den Entwurf des
Bebauungsplans Nr. 89/24 ,Sonstiges Sondergebiet Offentliche Verwaltung und Feuerwehr
— Poeler Stral3e/Ladenstral3e”, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und Text (Teil B)
inklusive der drtlichen Bauvorschriften Uber die auf3ere Gestaltung baulicher Anlagen
(dazugehdrige Begrindung, Fachgutachten, vorl. Stellungnahmen u. Bekanntmachung) der
Hansestadt Wismar als Nachbar gem. § 4 Abs. 2 BauGB zur Kenntnis und hat

___keine Hinweise und Anmerkungen.

___folgende Hinweise und Anregungen.

Sachverhalt
Bauleitplanung der Hansestadt Wismar

Bebauungsplan Nr. 89/24 ,,Sonstiges Sondergebiet Offentliche Verwaltung und
Feuerwehr - Poeler Stralle | Ladestralle*

Benachrichtigung der nach § 4 (2) BauGB Beteiligten liber die Veréffentlichung der
Planung im Internet in Verbindung mit der 6ffentlichen Auslegung im Bauamt geman §
3 (2) BauGB

Hiermit benachrichtigt die Hansestadt Wismar Sie geméal § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB Uber die
offentliche Auslegung der oben genannten Bauleitplanung in der Zeit vom 30.03.2026 bis
einschlief3lich 30.04.2026 (siehe Anlage — Amtliche Bekanntmachung).

Die Veroffentlichungs- bzw. Auslegungsunterlagen sind Uber die Internetseiten der
Hansestadt Wismar unter der Adresse www.wismar.de/oeffentlichkeitsbeteiligung sowie Uber
das Landesportal M-V https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene zugénglich.

Zusatzlich liegen diese Unterlagen im Bauamt der Hansestadt Wismar, Kopenhagener
StraRe 1 wahrend der Offnungszeiten aus.


http://www.wismar.de/oeffentlichkeitsbeteiligung
https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1
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Amtliche Bekanntmachung
Bauleitplanung der Hansestadt Wismar

Betrifft: Bebauungsplan Nr. 89/24 ,Sonstiges Sondergebiet Offent-
liche Verwaltung und Feuerwehr - Poeler StraBe/LadestraBe"”
Hier:  Beteiligung der Offentlichkeit gemaB § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch

(BauGB)
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 89/24 wird wie folgt
begrenzt:
im Norden: durch die Gleistrasse der Deutschen Bahn AG
im Osten: durch die Poeler Stral3e
im Siliden: durch die LadestraBe und den Zentralen
Omnibusbahnhof (ZOB)
im Westen: durch Flachen des Seehafens sowie den

denkmalgeschiitzten Giiterschuppen

Die Planbereichsgrenzen sind dem abgedruckten Plan zu entnehmen.
Das Plangebiet ist schraffiert dargestellt.

Der von der Biirgerschaft der Hansestadt Wismar in ihrer Sitzung am
26.03.2026 gebilligte und zur Beteiligung der Offentlichkeit bestimmte
- Entwurf des Bebauungsplans Nr. 89/24 ,Sonstiges Sondergebiet
Offentliche Verwaltung und Feuerwehr - Poeler StraBe | LadestraBe”,
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und Text (Teil B) inklusive der
oOrtlichen Bauvorschriften Gber die duBere Gestaltung baulicher Anla-
gen,

- die dazugehorige Begriindung,

- die vorliegenden Fachgutachten,

- die bereits vorliegenden Stellungnahmen sowie

- der Inhalt dieser Bekanntmachung

sind in der Zeit vom 30.03.2026 bis einschlieBlich 30.04.2026 auf den
Internetseiten der Hansestadt Wismar unter der Adresse: www.wismar.
de/oeffentlichkeitsbeteiligung sowie tiber das Bau- und Planungsportal
des Landes Mecklenburg-Vorpommern https://bplan.geodaten-mv.de/

Bauleitplaene zuganglich.

Zusétzlich zur Verdffentlichung im Internet liegen die Unterlagen im
oben genannten Zeitraum wiahrend der Dienststunden (Montag und
Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, Dienstag von 8.30 Uhr bis 12.00
Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr und Donnerstag von 8.30 Uhr bis
12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr) im Bauamt der Hansestadt

Wismar, Abt. Planung, Kopenhagener StraBe 1, 2. OG, Flur C &ffentlich
zur Einsichtnahme aus. Wahrend des genannten Auslegungszeitraums
besteht fiir jedermann Gelegenheit zur AuBerung und Erdrterung und es
kdnnen von allen an der Planung interessierten Personen Stellungnah-
men zum Planentwurf schriftlich (postalisch, per E-Mail an bauamt@
wismar.de, per Niederschrift im Bauamt) vorgebracht werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht eingegangene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung zum Bebauungsplan Nr. 89/24
unberiicksichtigt bleiben kdnnen, wenn die Hansestadt Wismar deren
Inhalt nicht kannte und nicht hatte kennen miissen und deren Inhalt fiir
die RechtmaBigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.

Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird ausdriicklich darauf
hingewiesen, dass Bauleitplanverfahren 6ffentliche Verfahren sind und
daher alle dazu eingehenden Stellungnahmen in 6ffentlichen Sitzungen
(Fachausschiisse, Biirgerschaft) beraten und entschieden werden, sofern
dies nicht vom jeweiligen Einwender ausdriicklich eingeschrankt wird.

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemaB § 13a
BauGB ohne Durchfiihrung einer Umweltpriifung nach § 2 Abs. 4 BauGB
aufgestellt, da die zuldssige Grundfldche des Bebauungsplanes unter
dem zuldssigen Schwellenwert von 20.000 m2 nach § 13a Abs. 1 Satz 2
Nr. 1 BauGB bleibt.

Am Donnerstag, den 23. April 2026, findet um 16.00 Uhr im Bauamt
der Hansestadt Wismar, Abt. Planung, Kopenhagener StraBe 1, Raum
234 ein Erdrterungsgesprach statt, in dem Uber die Inhalte der Planung
informiert wird. Es wird um telefonische Anmeldung zu diesem Erorte-
rungsgesprach gebeten (Bauamt, Tel. 03841/251 6001).

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage
des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Landesdatenschutzgesetz
(DSG M-V). Sofern eine Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben
wird, erfolgt keine Mitteilung iiber das Ergebnis der Priifung. Weitere
Informationen sind dem Formblatt ,Informationspflichten bei der Erhe-
bung von Daten im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung nach BauGB"
(Art. 13 DSGVO) zu entnehmen, welches mit den Veréffentlichungsun-
terlagen ebenfalls zur Einsichtnahme verfiigbar ist.

Wismar, den 28.03.2026
Hansestadt Wismar
Der Biirgermeister, Bauamt, Abt. Planung

IMPRESSUM In gedruckter Form liegt der Stadtanzeiger
® im Rathaus,

® im BiirgerServiceCenter,

@ in der Tourist-Info,

® in der Stadtbibliothek,

® im Bauamt,

® beim EVB, WerftstraBe 1

Redaktion: Offentlichkeitsarbeit / ® beim DSK, Hinter dem Chor 9
Pressestelle, Stadtanzeiger zur kostenlosen Einsicht oder Mitnahme
Tel.: 03841 251-9039, aus.

E-Mail: stadtanzeiger@wismar.de Der Stadtanzeiger kann dariiber hinaus
ERSCHEINUNGSWEISE: einzeln oder im Abonnement jeweils
1x monatlich. Der Stadtanzeiger beim oben genannten Herausgeber gegen
wird online veroffentlicht unter Erstattung der Auslagen bezogen werden.
www.wismar.de/stadtanzeiger. Vervielfaltigung ~ und ~ Nutzung  der
Anmeldung zum Newsletter: hier  verdffentlichten  Fotos,  Bilder,
www.wismar.de/Biirger/Stadtanzeiger- Grafiken und Texte nur mit schriftlicher

Stadtleben/Newsletter Genehmigung des Urhebers.

HERAUSGEBER: Hansestadt Wismar,
Der Biirgermeister, Pressestelle
Anschrift: Rathaus, Am Markt 1,
23966 Wismar, Tel.: 03841 251-9030
V.i.S. d. P.: Marco Trunk



mailto:stadtanzeiger%40wismar.de?subject=
https://www.wismar.de/stadtanzeiger
https://www.wismar.de/Bürger/Stadtanzeiger-
Stadtleben/Newsletter
https://www.wismar.de/Bürger/Stadtanzeiger-
Stadtleben/Newsletter
https://www.wismar.de/oeffentlichkeitsbeteiligung
https://www.wismar.de/oeffentlichkeitsbeteiligung
https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene
https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene
mailto:bauamt%40wismar.de?subject=
mailto:bauamt%40wismar.de?subject=
www.wismar.de/B�rger/Stadtanzeiger
www.wismar.de/stadtanzeiger
mailto:stadtanzeiger@wismar.de

	Vorlage
	Anlage  1 B89_Bekanntmachung_Beteiligung der Öffentlichkeit_28.03.2026

